
Eingeschränkte Revision

Obligationenrecht (OR) Art. 727a

1  Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gegeben, so muss die 
Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle eingeschränkt prüfen 
lassen.

2  Mit der Zustimmung sämtlicher Aktionäre kann auf die eingeschränkte Revision ver-
zichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahres-
durchschnitt hat.

3  Der Verwaltungsrat kann die Aktionäre schriftlich um Zustimmung ersuchen. Er kann 
für die Beantwortung eine Frist von mindestens 20 Tagen ansetzen und darauf hin-
weisen, dass das Ausbleiben einer Antwort als Zustimmung gilt.

4  Haben die Aktionäre auf eine eingeschränkte Revision verzichtet, so gilt dieser 
Verzicht auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, 
spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung eine eingeschränkte Revision zu 
verlangen. Die Generalversammlung muss diesfalls die Revisionsstelle wählen.

5  Soweit erforderlich passt der Verwaltungsrat die Statuten an und meldet dem Han-
delsregister die Löschung oder die Eintragung der Revisionsstelle an.


